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2021/0528562 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

I 
mit Ihrer E-Mail vom 28. März 2021 stellen Sie nachfolgenden Antrag nach $ 1 IFG: 

„Die große Koalition möchte ein staatliches Vergleichsportal für Girokonten einrichten, 

damit Verbraucher einen transparenten Überblick über die Kosten erhalten. Das geht aus 

einer Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums hervor, die dem RND vorliegt. 

(htips://www.rnd.de/politik/girokonten-koalition-will-nun-doch-staatliches-vergleichsportal- 

ZH4G32TGCVEKZKECBS2PUTOOKA. html) 

Ich bitte um Übersendung der entsprechenden Formulierungshilfe.“ 

Über Ihren Antrag entscheide ich nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wie folgt: 

I. Ihrem Antrag gebe ich statt. 

II. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

www.bundesfinanzministerium.de
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Begründung: 

Zul. 

In der Anlage übersende ich Ihnen die Formulierungshilfe zur Änderung des Zahlungskonten- 

gesetzes. Die darin vorgesehenen Gesetzesänderungen waren zwar Gegenstand einer Anhörung 

im Finanzausschuss am 19. April 2021, wurden allerdings letztendlich nicht beschlossen. Die 

übersandte Formulierungshilfe ist daher gegenstandslos geworden. 

Zull.   

Der Bescheid ergeht als einfache Auskunft gemäß $ 10 Absatz 1 Satz 2 IFG gebührenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundes- 

ministerium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, Widerspruch erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.


